
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/2/12 86/08/0013
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1987

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §64 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 0187/70 E 10. Juni 1970 RS 1

Stammrechtssatz

Zur Entscheidung über Einwendungen nach § 35 EO gegen einen Rückstandsausweis eines Sozialversicherungsträgers

ist dieser zuständig.
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